% Landeshauptstadt
Mainz

Einladung

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Oberstadt am
Dienstag, 15.11.2022, 18:30 Uhr,
Gistehaus INNdependence, Sitzungssaal, Gleiwitzer Str. 4, 55131 Mainz

Tagesordnung

a) offentlich

Beschlussvorlagen

1.

Bebauungsplanverfahren "O 73"
Vortlage: 1256/2022

2. Verinderungssperre "O 73-VS"
Vorlage: 1398/2022
3. Einwohnerfragestunde
Anfragen
4. Thaddiusheim (ODP)
Vortlage: 1528/2022
5. Miill und Entsorgungsproblem entlang der Buslinie Mainz/Oberstadt (ODP)
Vortlage: 1529/2022
6. Sachstand Baumfillungen (ODP)
Vortlage: 1530/2022
7. Biotechnologie Standort Mainz (ODP)
Votlage: 1531/2022
8. Nutzung des Parkhauses in der General-Oberst-Beck Stral3e (FDP)
Votlage: 1532/2022
9. Ladesiulen in der Oberstadt (BUNDNIS 90/ DIE GRUNEN)
Votlage: 1552/2022
10.  Anfragen aus vorherigen Sitzungen
Egzlfllzlfi?raﬁe/ Landesmuseum: 6 | 28 | 62| 64| 65| 6878|7993 FQ:I:IT}E)eES:;nS Ssgsr(l)((a)‘ii)el 800 0003 31 {;]ef?vrvr::éll?:gzmrer Daten:
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10.1. Provisorischer Zebrastreifen in der Carl-Benz-Stral3e nihe Ecke
Gottlieb-Daimler-Stra3e (SPD)
Votlage: 0862/2022

10.2.  Milchpfad (ODP)
Votlage: 0931/2022

11.  Sachstandsberichte
11.1.  Antrag 0861/2022 der Ortsbeiratsfraktion SPD Mainz-Oberstadt
Votlage: 1269/2022
11.2. Sachstandsbericht Ortsbeirat Mainz-Oberstadt
Vorlage: 1401/2022

12, Mitteilungen und Verschiedenes
12.1. Kindertagesstittenbedarfsplan 2022 fir die Oberstadt
12.2. Bericht der Verkehrskommission / AK Verkehr
12.3.  Verlegung der Haltestelle am Marienhospital
12.4. Landesgartenschau

13.  Stadtteilmittel und Kulturmittel

b) nicht 6ffentlich

14.  Bau- und Grundstiicksangelegenheiten

15.  Mitteilungen und Verschiedenes

Mainz, 08.11.2022

gez. Daniel Kébler, MdLL
Ortsvorsteher
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Landeshauptstadt
Beschlussvotlage Mainz
Drucksache Nr.
offentlich 1256/2022
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
61/6126 073 14.10.2022

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 21. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 25.10.2022

Beratungsfolge Gremium Zustiandigkeit Datum Status
Ortsbeirat Mainz-Oberstadt Anhérung 15.11.2022 )
Bau- und Sanierungsausschuss Vorberatung 17.11.2022 )
Stadtrat Entscheidung 30.11.2022 )

Betreff: Bebauungsplanverfahren "O 73"

Bebauungsplanverfahren "Stadtquartier Gorresstrae / Windthorststrae (O 73)"
hier: - Aufstellungsbeschluss gemil3 § 2 Abs. 1 BauGB

Dem Oberburgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 14.10.2022

Marianne Grosse
Beigeordnete

Mainz, 27.10.2022

gez.
Gunter Beck
Burgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Stadtvorstand, der Ortsbeirat Mainz-Oberstadt, der Bau- und Sanierungsausschuss
empfehlen, der Stadtrat beschliet zu dem o.g. Bauleitplanentwurf den Aufstellungsbeschluss
gemil} § 2 Abs. 1 BauGB.



Sachverhalt

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein fast vollstindig bebautes, stidtebaulich und stadt-
gestalterisch hochwertiges Wohnquartier im Stadtteil Mainz-Oberstadt. Stdwestlich des
Volksparks gelegen, zihlen die Gberwiegenden Bereiche des rdumlichen Geltungsbereiches
zur sogenannten "Ketteler-Siedlung". Die Ketteler-Siedlung entstand Anfang der 1920er Jahre
und folgt den Prinzipien der Gartenstadtentwicklung. Gartenstadtmodelle des frihen 20.
Jahrhunderts waren der stidtebauliche Gegenentwurf zur Blockrandbebauung des spiten 19.
Jahrhunderts. Ziel des Gartenstadtmodells war es, die Bevolkerung einerseits mit Wohnraum
zugleich aber auch mit Licht, Luft und Sonne zu versorgen. Hierdurch entstand eine Bautypo-
logie, die heute noch geprigt ist durch Offenheit und Lichtdurchlissigkeit sowie dem Zu-
sammenspiel aus Gebiduden, Freirdumen und einer harmonischen Proportionierung der Stra-
Benrdume durch eine Vielzahl an griinen Vorgartenzonen. Die Bebauungsstruktur im rdumli-
chen Geltungsbereich ist durch Mehrfamilienhduser im Geschosswohnungsbau, Reihenhaus-
zeilen und vereinzelt auch durch freistehende Einfamilienhduser gekennzeichnet. Hierdurch
entstanden Zwischenrdume mit unterschiedlichen raumlichen Ausdehnungen und gestalteri-
schen Qualititen, die heute noch deutlich ablesbar sind. Umringt ist das Plangebiet von Griin-
und Freibereichen. So schlie3t im Nordosten der Volkspark direkt an das Quartier an, an den
tbrigen Plangebietsrandern grenzen fast ausschliefllich Kleingartenanlagen.

Aufgrund der Zunahme des Siedlungsdrucks durch vereinzelte Nachverdichtungsiiberlegun-
gen, der steigenden Motorisierung und dem damit einhergehenden Stellplatzbedarf sowie
Tendenzen, die grinen Vorgartenbereiche dauerhaft zu versiegeln und damit das derzeit noch
vorhandene stidtebauliche Gesamtbild aufzuweichen soll das Bebauungsplanverfahren
"O 73" durchgefiihrt werden. Mit dem Bebauungsplan sollen die vorhandenen Qualititen ge-
sichert und Rahmenbedingungen fiir eine geordnete stidtebaulich und freiraumplanerische
Entwicklung festgelegt werden.

Fir kleinere Teile des Plangebietes existieren bereits zwei rechtskriftige Bebauungspline
("Ketteler Siedlung — Anderung und Erginzung (O 36)" und "Ehemaliger Schul- und Leht-
garten (O 38)"). In den restlichen Bereichen des Plangebietes richtet sich die Zuldssigkeit von
Bauvorhaben nach § 34 BauGB. Zudem existiert die Erhaltungssatzung "O 72-S". Gemil ei-
nem aktuellen Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in Koblenz zu der fir diesen Bereich an-
zuwendenden Erhaltungssatzung "O 72-S" reichen die getroffenen Regelungen jedoch nicht
aus, um die stadtebaulichen Zielsetzungen der Stadt fiir das gesamte Quartier nachhaltig zu si-
chern und fiir die Zukunft weiterzuentwickeln — auch nicht im Zusammenspiel mit den nur
fir kleinere Teilflichen geltenden beiden Bebauungsplinen "O 36" und "O 38" aus dem Jahr
1992. Mit dem angestrebten Bauleitplanverfahren "O 73" sollen daher zusitzlich auch die pla-
nungsrechtlichen Rahmenbedingungen fiir das gesamte Quartier harmonisiert und in einem
Rechtsplan zusammengefasst werden. Nur so kann eine geordnete und nachhaltige stidtebau-
liche Gesamtentwicklung fir das Quartier erreicht werden.
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Ziele und Planungsinhalte

Mit dem Bebauungsplan "O 73" soll fir das Quartier zwischen GéttelmannstraBle, Oberer
Laubenheimer Weg und Windhorststralle eine geordnete stidtebauliche Entwicklung gesteu-
ert und hierbei die gewachsene stddtebauliche Struktur unter Beachtung des Wechsels von
Bebauung und Freirdumen gesichert werden. Hierbei sollen insbesondere das Mal3 der bauli-
chen Nutzung, die GebiudehShen und Gebidudestellungen unter Beriicksichtigung der ge-
wachsenen Quartiersstruktur sowie der bestechenden Grun- und Freibereiche stidtebaulich
sinnvoll geregelt und Rahmenbedingungen fir eine nachhaltige Weiterentwicklung des Quar-
tiers vorgegeben werden. Der Nutzungsart der bestehenden Bebauung und der zukinftigen
Entwicklungsziele folgend, sollen im Bebauungsplan "O 73" als Art der baulichen Nutzung
"Allgemeine Wohngebiete (WA)" festgesetzt werden.

Loésung

Um die stadtebaulich gewachsene und stadtbildprigende Struktur zu sichern und eine quali-
tatsvolle und malivolle Weiterentwicklung des gesamten Quartiers unter den oben beschrie-
benen Rahmenbedingungen zu ermdglichen, soll das Bebauungsplanverfahren "Stadtquartier
Gorresstraie / WindthorststraBle (O 73)" durchgefithrt werden. Hierfiir soll zunichst ein Auf-
stellungsbeschluss gefasst werden.

Flichennutzungsplan

Der Flichennutzungsplan der Stadt Mainz stellt den Bereich des "O 73" als vorhandene
Wohnbaufliche (W) dar. Mit Blick auf die stidtebaulichen Ziele hinsichtlich der Art der bauli-
chen Nutzung wird der Bebauungsplan "O 73" damit gemil3 § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Fli-
chennutzungsplan entwickelt.

Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Stadtquartier Gorresstral3e /
Windthorststralle (O 73)" liegt in der Gemarkung Mainz, Flur 22, und wird wie folgt begrenzt:

e im Nordosten durch die Géttelmannstralie (teilweise),

e im Stdosten durch die Grundstiicke Lorenz-Diehl-Stralle 2 -14 (nur gerade Hausnum-
mern), Lorenz-Diehl-Stralle 22, 32, GorresstraBe 1 und Adam-Stegerwald-Stralle 2-6
(nur gerade Hausnummern),

e im Siidwesten durch den eingeschlossenen Oberer Laubenheimer Weg (teilweise),

e im Nordwesten durch den eingeschlossenen FuBlweg, der die Heinrich-von-Gagern-Stra3e
und den Oberen Laubenheimer Weg verbindet, die Grundstiicke Windthorststralle 1-
11a (nur ungerade Hausnummern), Heinrich-von-Gagern-Stra3e 2-8 (nur gerade Haus-
nummern), Heinrich-von-Gagern-Strale 29, Am Alten Schulgarten 3, Géttelmannstral3e
41-43b (nur ungerade Hausnummern).
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6. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Zum jetzigen Zeitpunkt sind diesbeziiglich noch keine Aussagen moglich. Es ist abzuwarten,
welche Anregungen zu geschlechtsspezifischen Folgen im Rahmen der Behdrdenbeteiligun-
gen vorgetragen werden.

7. Kosten

Die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens entstehenden Kosten fiir die Stadt Mainz sind ak-
tuell noch nicht zu beziffern und werden im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahrens
durch die stidtischen Fachimter ermittelt.

8. Weiteres Verfahren

Nach erfolgtem Aufstellungsbeschluss soll auf der Grundlage der beschriebenen Planungszie-
le eine detaillierte Bestandsanalyse des Areals und darauf aufbauend ein Bebauungsplanent-
wurf erarbeitet werden. Auf dieser Grundlage kann dann als nichster Verfahrensschritt die
trithzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Triger offentlicher Belange gemal3 § 4
Abs. 1 BauGB durchgefithrt werden.

Anlagen:
Bebanungsplanentwurf ""O 73", Stand: Aufstellungsbeschluss
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60 - Bauamt Kataster gepriift

CAD - Planelemente

Planteil Dateiname Stand | Ort/ Pfad

Plan, Legende, Layout Bplan 073 A.dwg 10.10.22

Digitale Stadtgrundkarte SGK 073 UTM.dwg 27.01.22
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Verfahren Genehmigung

Datum

1. Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat gemé&f § 2 Abs. 1 BauGB:

2. Ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
geméaf § 2 Abs. 1 BauGB:

3. Ortsiibliche Bekanntmachung der Biirgerbeteiligung:

4. Birgerbeteiligung gemaf § 3 Abs. 1 BauGB
bzw. Aushang vom bis

5. Beschluss zur offentlichen Auslegung mit Begriindung
gemaf3 § 3 Abs. 2 BauGB:

6. Ortsiibliche Bekanntmachung des Ortes und der Dauer:
Auslegung vom bis :

7. Beschluss zur erneuten / eingeschrankten 6ffentl. Auslegung gemas
§ 4a Abs. 3 BauGB aufgrund der Anderung des Bebauungsplanentwurfes:

8. Ortsiibliche Bekanntmachung des Ortes und der Dauer:
erneute / eingeschrankte Auslegung vom bis

9. Satzungsbeschluss durch den Stadtrat gemé&f § 10 Abs. 1 BauGB:

10. Genehmigung der hoheren Verwaltungsbehdrde gemaf
§ 10 Abs. 2 BauGB:

11. Ausgefertigt:

12. Bekanntmachung des Beschlusses / der Genehmigung und
Inkrafttreten gemaf} § 10 Abs. 3 BauGB:

Bearbeiter/in Straub
Sinz
Zeichner/in Ehrlich
Abteilungsleiter Rosenkranz
Amtsleiter Mainz Ausgefertigt, Mainz
Strobach
Beigeordnete Oberbiirgermeister

Rechtsgrundlagen Bebauungspldne Lan d es h au ptStadt Main y4

Stadtplanungsamt
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBL. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBL. | S. Bebauungsplan 073

674) gedndert worden ist. Aufstellungsbeschluss

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBLI. | S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. 1S. 1802) gedandert worden ist.

"Stadtquartier
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBIl. 1991 | S. 58), die .o .
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBL. | S. 1802) gedndert worden GOFI‘ESStraBe/WI n dth OI’StStI’aBE"

ist.

Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29.07.2009 (BGBL. | 2009, S. 2542) das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18. August 2021 (BGBIL. I S. 3908) geandert worden ist.

Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Mdrz 2021 (BGBLI. | S. 540), das durch Artikel 14 des Gesetzes
vom 10. September 2021 (BGBL. I S. 4147) gedndert worden ist.

Landeshauptstadt
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz- WHG) vom 31. Juli Mainz
2009 (BGBL. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021

(BGBI. 1S.3901) geandert worden ist.

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI. 1998, S.365),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI. 2021 S. 543).

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBI. 1994,
S. 153), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBL. S. 21).

,m‘nmﬁ““(- = yEre ) Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft
” “ "‘“‘" ‘ ) (Naturschutzgesetz - LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBI. 2015, S. 283), § 42 geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBI. S. 118).

Wassergesetz fiir das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) vom
14.07.2015 (GVBL. 2015, S. 127), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
28.09.2021 (GVBI. 2021 S. 543).

Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBLI. 1978, S. 159), zuletzt gedndert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI. 2021 S. 543).
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Landeshauptstadt
Beschlussvotrlage Mainz
Drucksache Nr.
offentlich 1398/2022
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
61/ 6126 O 73-VS 14.10.2022

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 21. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 25.10.2022

Beratungsfolge Gremium Zustindigkeit Datum Status
Ortsbeirat Mainz-Oberstadt Anhérung 15.11.2022 @)
Bau- und Sanierungsausschuss Vorberatung 17.11.2022 0O
Stadtrat Entscheidung 30.11.2022 0O

Betreff: Verinderungsspertre 'O 73-VS"

Verinderungsspetre fiir den Bereich des Bebauungsplanentwurfes "Stadtquartier Gorresstralie/
WindthorststraB3e (O 73)"; Satzung O 73-VS
hier: - Beschluss der Verinderungssperre als Satzung gemal3 § 16 in Verbindung mit § 14 BauGB

Dem Oberburgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 14.10.2022

Marianne Grosse
Beigeordnete

Mainz, 27.10.2022

gez.
Gunter Beck

Biirgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Stadtvorstand, der Ortsbeirat Mainz-Oberstadt, der Bau- und Sanierungsausschuss
empfehlen, der Stadtrat beschlie3t gemidl3 § 16 in Verbindung mit § 14 BauGB fiir den Bereich
des Bebauungsplanentwurfes "Stadtquartier GorresstraBe / WindthorststraBe (O 73)" die Verin-
derungssperre "O 73-VS" als Satzung.



Ausgangslage / Sachverhalt

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein fast vollstindig bebautes, stidtebaulich und stadt-
gestalterisch hochwertiges Wohnquartier im Stadtteil Mainz-Oberstadt. Stdwestlich des
Volksparks gelegen, zihlen die Gberwiegenden Bereiche des rdumlichen Geltungsbereiches
zur sogenannten "Ketteler-Siedlung". Die Ketteler-Siedlung entstand Anfang der 1920er Jahre
und folgt den Prinzipien der Gartenstadtentwicklung. Gartenstadtmodelle des frihen 20.
Jahrhunderts waren der stidtebauliche Gegenentwurt zur Blockrandbebauung des spiten 19.
Jahrhunderts. Ziel des Gartenstadtmodells war es, die Bevolkerung einerseits mit Wohnraum
zugleich aber auch mit Licht, Luft und Sonne zu versorgen. Hierdurch entstand eine Bautypo-
logie, die heute noch geprigt ist durch Offenheit und Lichtdurchlissigkeit sowie dem Zu-
sammenspiel aus Gebiduden, Freirdumen und einer harmonischen Proportionierung der Stra-
Benrdume durch eine Vielzahl an griinen Vorgartenzonen. Die Bebauungsstruktur im rdumli-
chen Geltungsbereich ist durch Mehrfamilienhduser im Geschosswohnungsbau, Reihenhaus-
zeilen und vereinzelt auch durch freistehende Einfamilienhduser gekennzeichnet. Hierdurch
entstanden Zwischenrdume mit unterschiedlichen raumlichen Ausdehnungen und gestalteri-
schen Qualititen, die heute noch deutlich ablesbar sind. Umringt ist das Plangebiet von Griin-
und Freibereichen. So schlie8t im Nordosten der Volkspark direkt an das Quartier an, an den
tbrigen Plangebietsrindern grenzen fast ausschlieBlich Kleingartenanlagen.

Die Stadt Mainz beabsichtigt fir das Wohnquartier im Stadtteil Mainz-Oberstadt siidwestlich
des Volksparks, das tberwiegend als sogenannte "Ketteler-Siedlung" bezeichnet wird, den
Bebauungsplan "O 73" aufzustellen, um die gewachsene und prigende stidtebauliche Struktur
zu sichern und eine qualititsvolle und mafBivolle Weiterentwicklung zu ermdglichen. Hierzu
liegt dem Stadtrat fiir seine Sitzung am 30.11.2022 eine Beschlussvorlage zur Aufstellung des
Bebauungsplanes "O 73" vor.

Losung

Die von der Stadt mit dem Bebauungsplanverfahren "O 73" verfolgten stidtebaulichen Pla-
nungsziele fiir das Plangebiet sind durch mogliche Bauantragsverfahren grundsitzlich gefihr-
det. Ebenfalls ist auf Grund der erforderlichen umfangreichen Bestandsaufnahme derzeit
noch nicht abzusehen, bis wann das Bauleitplanverfahren "O 73" abgeschlossen sein wird.
Zur Sicherung der Bauleitplanung soll deshalb fir den Bereich des Bebauungsplanentwurfes
"O 73" eine Verinderungssperre gemill § 16 BauGB 1.V.m. § 14 BauGB als Satzung erlassen
werden. Auf Grundlage dieser Veranderungssperre wird erreicht, dass Vorhaben im Sinne des
§ 29 BauGB, die den stiddtebaulichen Zielen entgegenstehen wiirden, nicht durchgefthrt und
bauliche Anlagen nicht beseitigt werden diirfen.

Eine Verianderungssperre tritt gemil3 § 17 BauGB nach Ablauf von zwei Jahren aufler Kraft.
Sofern das Bauleitplanverfahren bis dahin noch nicht abgeschlossen werden kann, besteht die
Moéglichkeit, die Frist zu verlingern.



3. Riumlicher Geltungsbereich der Verinderungssperre
Der riumliche Geltungsbereich der Verdnderungssperre "O 73-VS" entspricht dem rdumli-
chen Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes "O 73". Er liegt in der Gemarkung
Mainz, Flur 22 und wird begrenzt

e im Nordosten durch die Gottelmannstral3e (teilweise),

e im Sidosten durch die Grundsticke Lorenz-Diehl-Strale 2 -14 (nur gerade Hausnum-
mern), Lorenz-Diehl-Stralle 22, 32, GorresstralBe 1 und Adam-Stegerwald-Stralle 2-6
(nur gerade Hausnummern),

e im Siidwesten durch den eingeschlossenen Oberer Laubenheimer Weg (teilweise),

e im Nordwesten durch den eingeschlossenen Fullweg, der die Heinrich-von-Gagern-Strale
und den Oberen Laubenheimer Weg verbindet, die Grundstiicke Windthorststralle 1-
11a (nur ungerade Hausnummern), Heinrich-von-Gagern-Stra3e 2-8 (nur gerade Haus-
nummern), Heinrich-von-Gagern-Strafle 29, Am Alten Schulgarten 3, Gé6ttelmannstra3e
41-43b (nur ungerade Hausnummern).

4. Kosten

Fur die Stadt Mainz entstehen keine Kosten.

5. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Der o. g. Beschluss hat keine geschlechtsspezifischen Folgen.

Anlagen:
Satzung "O 73-178"
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Satzung der Stadt Mainz

Veranderungssperre fiir den Bereich des Bebauungsplanentwurfes
"Stadtquartier GorresstraBe/Windthorststrae (O 73)"

Satzung O 73-VS

Auf Grund der §§ 14 und 16 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9
des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBL. | S. 4147) geandert worden ist und des
§ 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994
(GVBI. 1994, S.153), zuletzt gedndert durch Artikel1l und 4 des Gesetzes vom
17.12.2020 (GVBL. 2020 S. 728), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 30.11.2022
folgende Veranderungssperre als Satzung "0 73-VS" beschlossen:

§1

Erlass der Veranderungssperre

Zur Sicherung der Planung fiir den kiinftigen Bereich des vom Stadtrat am 30.11.2022
zur Aufstellung beschlossenen Bebauungsplanes "Stadtquartier GorresstraBBe / Wind-
thorststrafle (O 73)" wird eine Verdanderungssperre erlassen.

§2

Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der Verdnderungssperre "O 73-VS" entspricht dem
raumli-chen Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes "0 73". Er befindet sich in
der Gemarkung Mainz, Flur 22 und wird begrenzt:

e im Nordosten durch die Gottelmannstrafle (teilweise),

e im Siidosten durch die Grundstiicke Lorenz-Diehl-StraBBe 2 -14 (nur gerade Haus-
nummern), Lorenz-Diehl-StrafSe 22, 32, Gorresstraf’e 1 und Adam-Stegerwald-
Straf3e 2-6 (nur gerade Hausnummern),

e im Suidwesten durch den eingeschlossenen Oberer Laubenheimer Weg (teilweise),

e im Nordwesten durch den eingeschlossenen FuBweg, der die Heinrich-von-Gagern-
Straf’e und den Oberen Laubenheimer Weg verbindet, die Grundstiicke Windthorst-
straBBe 1-11a (nur ungerade Hausnummern), Heinrich-von-Gagern-Straf3e 2-8 (nur
gerade Hausnummern), Heinrich-von-Gagern-StraBBe 29, Am Alten Schulgarten 3,
GottelmannstraBBe 41-43b (nur ungerade Hausnummern).

Der Geltungsbereich ergibt sich ebenfalls aus dem beiliegenden Lageplan 1:1.000.
Dieser Plan ist Bestandteil der Satzung.

§3
Sachlicher Inhalt

Im raumlichen Geltungsbereich der Veranderungssperre diirfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgefiihrt oder bauliche Anlagen nicht
beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veranderungen von Grundstiicken und
baulichen Anlagen, deren Veranderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

Die gesetzlichen Regelungen des § 14 Abs. 2 und 3 BauGB iiber die Zulassigkeit von
Ausnahmen und Grenzen der Verdanderungssperre bleiben unberiihrt.

§4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung geméaf § 16 Abs. 2 BauGB in Verbindung
mit § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. Die Geltungsdauer der Verdanderungssperre
bestimmt sich nach § 17 BauGB.

Koordinierung Vorlage

Amt Datum Ergebnis Datum Datum

CAD - Planelemente

Planteil Dateiname Stand Ort / Pfad
Plan, Legende, Layout Satzung 073-VS 11.10.22
Digitale Stadtgrundkarte SGK 073 UTM.dwg 27.01.22
Satzung der Stadt Mainz 3-293.schoe.docx 10.10.22
Verfahren Genehmigung
Datum

1. Beschluss der Verdnderungssperre durch den Stadtrat als Satzung
geméaf § 16 Abs. 1 BauGB:

2. Ausgefertigt:

3. Bekanntmachung der Tatsache des Beschlusses und Inkrafttreten der
Verdnderungssperre gemdf; § 16 Abs. 2 i. V. mit § 10 Abs. 3 BauGB:

Verlangerung der Geltungsdauer der Verdanderungssperre
gemaf3 § 17 BauGB

1. Beschluss zur 1. Verldngerung durch den Stadtrat gemafd
§ 17 Abs. 1 BauGB:

2. Ausgefertigt:

3. Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttreten der 1. Verlangerung
geméaf § 16 Abs. 2 i. V. mit § 10 Abs. 3 BauGB:

4. Beschluss zur 2. Verlangerung durch den Stadtrat gemaf
§ 17 Abs. 2 BauGB:

5. Ausgefertigt:

6. Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttreten der 2. Verldngerung
geméaf § 16 Abs. 2 i. V. mit § 10 Abs. 3 BauGB:

Bearbeiter/in Straub
Sinz
Zeichner/in Ehrlich
Abteilungsleiter Rosenkranz
Amtsleiter Mainz Ausgefertigt, Mainz
Strobach
Beigeordnete Oberbiirgermeister

Landeshauptstadt Mainz
Stadtplanungsamt
Veranderungssperre Satzung O 73-VS

Im Bereich des Bebauungsplan-
entwurfes "Stadtquartier
Gorresstrafe/Windthorststrafie"

% Landeshauptstadt
Mainz




6dp-Ortsbeiratsfraktion Oberstadt, AdelungstraBe 52, 55131 Mainz

ODP-Orisbeiratsfraktion in
der Oberstadt

Dagmar Wolf-Rammensee

AdelungstraBe 52
55131 Mainz

Telefon: 06131/571481

E-Mail: dagmar.wolf-r@web.de

Mainz, 02.11.2022

Anfrage zur Orisbeiratssitzung am 15.11.2022

Thaddausheim

Die von der Caritas betriebene Einrichtung fur wohnungslose M&nner, stellt einen
wichtigen Pfeiler in der sozialen Arbeit der Stadt Mainz dar. Das
Obdachlosenhaus bietet kurzzeitige Ubernachtungsmaoglichkeiten,
Notaufnahmen sowie Langzeitwohnmdglichkeiten, an. Es bestehen
Beratungsmaoglichkeiten sowie soziale UnterstGtzungen in Bezug auf darztiche
Versorgung und weitere Hilfeleistungen. Die optimale Stadtndhe erfullt wichtige
Kriterien fUr eine gute soziale Arbeit. Die oberen RGume im Hause wurden vor
Jahren modermisiert. Da sich in den vergangenen Jahren zeigte, dass
Mehrbettzimmer nicht zukunfttrachtig seien, wurde der Gedanke nach einem
Umzug bzw. einer Verlagerung geduBert.

Wir fragen daher an:

1. Was spricht gegen eine Modernisierung und Renovierung des bestehen
Gebdudes, der Anlage hin zu mehr Einzelzimmer und neuen sanitdren
Anlagen?

2. Bietet sich eine weitere zusdtzliche Einrichtung an, um den wachsenden

zukUnftigen Bedarfen gerecht werden zu kdnnen?

Wie ist der momentane Stand der Suche nach einem geeigneten Objekt?

Was sind die Kriterien zur Suche nach einem Ersatzgebdude?

Falls es zu einem Umzug kommen sollte, was ist mit dem bestehenden

Gebdude und Geldnde geplante

Al

Weitere Begrindung erfolgt mundlich.

gez. Dagmar Wolf-Rammensee



6dp-Ortsbeiratsfraktion Oberstadt, AdelungstraBe 52, 55131 Mainz

ODP-Orisbeiratsfraktion in
der Oberstadt

Dagmar Wolf-Rammensee
AdelungstraBe 52
55131 Mainz

Telefon: 06131/571481
E-Mail: dagmar.wolf-r@web.de

Mainz, 02.11.2022

Anfrage zur Orisbeiratssitzung am 15.11.2022

MUull und Entsorgungsproblem entlang der Buslinie Mainz/Oberstadt
Die verkehrenden Buslinien am Beispiel der Linie 62 mitfahrend, siehe KKM,
Uniklinik etfc., fallen die Uberquellenden Mdlleimer, mit oft nicht vorhandenen

Kippenbehdltern und wenn vorhanden Uberquellend, auf.
Dieser Zustand ist nicht zumutbar.

Wir fragen daher an:
1. Wie oft werden die MUlleimer sowie die Kippenvorrichtungen entsorgte
2. Wann werden an jeder Haltestelle mit Hinweis der
Kippenentsorgungsmbglichkeiten diese Behdlter angebracht?

Weitere Begrindung erfolgt mindlich.

gez. Dagmar Wolf-Rammensee



6dp-Ortsbeiratsfraktion Oberstadt, AdelungstraBe 52, 55131 Mainz

ODP-Orisbeiratsfraktion in
der Oberstadt

Dagmar Wolf-Rammensee

AdelungstraBe 52
55131 Mainz

Telefon: 06131/571481

E-Mail: dagmar.wolf-r@web.de

Mainz, 02.11.2022

Anfrage zur Orisbeiratssitzung am 15.11.2022

Sachstand Baumfallungen

Nach Informationen und der Offentlichen  Bekanntmachung  der
Landeshauptstadt Mainz zum 23. Sept. 2022, werden in der Mainzer Obertadt
insgesamt voraussichtlich 24 Bdume wegen Bruchgefahr, Absterben, Faule,
StammfuBschaden, Pilzbefall und RuBrindenkrankheite, gefdllt. Esche, Spitzhorn,
Hainbuche, Robinie, Sandbirke, Magnolie, Rotbuchen. Augrund der
Klimverdnderung sind Ersatzpflanzungen und weitere Anpflanzungen dringend
vonnoten.

Wir fragen daher an:

1. Welche Ersatzbdume werden auf Grund der Klimaverdnderung
stattdessen gepflanzte

2. Werden diese zeitnah im kommenden Jahr angepflanzt?

3. Steht dem Grinamt genugend Personal zur VerfGgung, siehe auch
andere Fallungen in allen Stadtteilen der Stadt Mainz, betreffend?
Wenn nein, wieviel offene Stellen wdren ndtig damit die dringend
erforderlichen Pflanzungen gewdhrleistet werden, zu besetzen?

4. Werden diese Nachpflanzungen an den gefdllten Platzen siehe z.B.
RitterstraBe Zierkirsche Nr. 11, GrUnanlage Stadtpark, Volkspark siehe
Amtsblatt Nr 40 Seite 7 und 8 so schnell als mdglich nachgepflanzt?

5. Kénnten Patenschaften vergeben werden - besonders in den heien
Sommermonaten, zum angiessen und der ndtigen Wasserversorgung in
heiBen Sommertagen?

Weitere Begrindung erfolgt mundlich.

gez. Dagmar Wolf-Rammensee



6dp-Ortsbeiratsfraktion Oberstadt, AdelungstraBe 52, 55131 Mainz

ODP-Orisbeiratsfraktion in
der Oberstadt

Dagmar Wolf-Rammensee
AdelungstraBe 52
55131 Mainz

Telefon: 06131/571481
E-Mail: dagmar.wolf-r@web.de

Mainz, 02.11.2022

Anfrage zur Orisbeiratssitzung am 15.11.2022

Biotechnologie Standort Mainz

Die Zukunftspldne der Biotechnologie und dem aktuellen Neu - und
Erweiterungbau der Firma BioTech An der Goldgrube, ehemals GFZ-Kaserne,
gehen sichtbar voran.

Leider wurden die Anwohner und Anwohnerinnen, die Oberstadtbewohner
nicht in laufende bzw. zukUnftige Planungen miteinbezogen.

Wir fragen daher an:

1. Wann werden die weiteren Pldne des ehemaligen GFZ-Geldndes
offengelegt, d.h. nicht nur BioTechentwicklungen sondern die
Gesamtplanungen beteffend?

2. Sind offentliche Informationsveranstaltungen geplant und wann werden

diese stattfinden?e

Bitte nennen Sie mogliche Termine

Werden Vorschldge, Ideen der Bevolkerung gewunscht, miteinbezogen

und berUcksichtigt, wie sind diese geplante

5. Wie stellen Sie sich eine tranparente BUrgerbeteiligung fur das Jahr 2023
vore

o

Weitere Begrindung erfolgt mundlich.

gez. Dagmar Wolf-Rammensee



Die FDP im Ortsbeirat Mainz — Oberstadt

Freie

8

Werner Rehn DemOkraten
___FDP

Mainz, den 03.11.2022

Anfrage
zur Sitzung des Ortsbeirats Mainz-Oberstadt am 15.11.2022

Nutzung des Parkhauses in der General-Oberst-Beck StraRRe

Bereits seit geraumer Zeit haufen sich die Hinweise von Anwohnern beziglich der Nutzung des
Parkhauses. Das Parkhaus ist seit geraumer Zeit abgesperrt und wird inzwischen auch nachts
verstarkt von larmenden Gruppen aufgesucht. Von Anwohnern wurde aullerdem beobachtet, dass
viele Pendler den gegenliberliegenden Parkplatz eines Supermarktes als P+R Platz nutzen wollen. .
Da dies jedoch dort nicht moglich ist, bietet sich das gegenliberliegende Parkhaus in der General-
Oberst-Beck StraRe fir diesen Zweck an.

Die mogliche Nutzung des Parkhauses als P+R Parkhaus war bereits Gegenstand der Anfrage der
FDP 0127/2022 vom 20.01.2022.

In ihrer Antwort damaligen Antwort auf die obige Anfrage flihrte die Verwaltung in Pkt. 4 aus:
,0b....eine Nutzung flir Anwohner bzw. eine P+R Nutzung méglich ist, wird z.Zt. baurechtlich und
wirtschaftlich gepruft”

Vor diesem Hintergrund fragen die Verwaltung;
1. Liegt bereits ein Ergebnis der Priifung vor und wie lautet das Ergebnis?
2. Falls noch kein Ergebnis vorliegt: Wie ist der Stand der Prifung und wann ist mit ein em
Ergebnis zu rechnen?

Werner Rehn, FDP, Mitglied des Ortsbeirates



O 9

BUNDNIS 90
DIE GRUNEN

Ortsbeiratsfraktion Mainz Oberstadt

Anfrage der Fraktion Bundnis 90/Die Grinen im Ortsbeirat Oberstadt: Ladesaulen
in der Oberstadt

Wir fragen die Verwaltung:
1. Welche weiteren offentlichen Lades&ulen fir Elektrofahrzeuge sind fur die
Oberstadt in Planung?
2. Gibt es hierzu Informationen von den Stadtwerken und ggf. weiteren Anbietern?
3. Gibt es Planungen weitere Anreize fur den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu

setzen?

Begrundung

FUr den Ausbau der E-Mobilitat ist eine verlassliche Ladeinfrastruktur von zentraler
Bedeutung. Es gibt in der Oberstadt zwar einige offentliche Lademaoglichkeiten, unter
anderem vor der Ortsverwaltung, aber der weitere Ausbau sollte zligig vorangetrieben

werden.

Mainz, 5. November 2022

gez. Prof. Dr. Markus Hoffer-Mehlmer
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Mainz

Antwort zur Anfrage Nr. 0862/2022 der SPD im Ortsbeirat Mainz-Oberstadt betreffend
Provisorischer Zebrastreifen in der Carl-Benz-StrafRe ndhe Ecke Gottlieb-Daimler-Stra3e (SPD)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Plant die Verwaltung den Zebrastreifen in einen reguldren umzuwandeln?
Wenn nicht, ist es méglich, dass die Verwaltung priift, ob dies sinnvoll wére?

Die Kriterien, die die Anlage von Fufgangeriiberwegen definieren, sind in entsprechenden
Richtlinien festgehalten. Das aktuell giiltige Regelwerk gibt unter anderem Mindestverkehrs-
starken sowohl fiir den FuRverkehr als auch den Kfz-Verkehr vor. Die Anlage von Fufiganger-
tiberwegen wird demzufolge erst ab 200-300 Kfz/h und gleichzeitig 50-100 querenden Fuf-
gdnger:innen in der Spitzenstunde als ,,moglich“ eingestuft, die Werte fiir eine ,,Empfehlung*
liegen nochmals erheblich hoher. Auf beiden Seiten des Fuf’gdangeriiberweges miissen Geh-
wege vorhanden sein.

Hintergrund dieser Mindestwerte ist folgender:

Je geringer die Verkehrsstarke des Kfz-Verkehrs, desto haufiger und gréfer sind Liicken im
flieBenden Verkehr, die ein gefahrloses Queren ermdglichen. Der Sicherheitsgewinn durch ei-
nen FuRgangeriiberweg entsteht insofern erst, wenn die Kfz-Verkehrsstarke einen Schwellen-
wert {ibersteigt, bei dem ausreichend grof3e Liicken im flieRenden Verkehr fiir ein gefahrloses
Queren nur noch selten anzutreffen sind.

Die positive Wirkung eines Fufigangeriiberwegs entfaltet sich dann, wenn gleichzeitige Begeg-
nungen von querenden FuBginger:innen und Kfz an der Ubergangsstelle regelmdRig und hiu-
fig vorkommen. Weiterhin sind FuBgangeriiberwege in der Regel in Tempo-30 Zonen ,,entbehr-
lich“, da abseits der HauptstraBBen jederzeit mit querendem Fufdverkehr gerechnet werden
muss. Entsprechend sind die Mindestanforderungen fiir einen reguldren Fufigangeriiberweg in
der Carl-Benz-Str. nicht gegeben.

Mainz, 07.09.2022
gez. Steinkriiger

Janina Steinkriiger
Beigeordnete
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Mainz

Antwort zur Anfrage Nr. 0931/2022 der ODP im Ortsbeirat Mainz-Oberstadt betreffend
Milchpfad (ODP)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Da der Bereich rechts und links des Weges komplett unbebaut ist, stellt sich die Frage wel-
che Anwohner mit der Beschilderung ,,Fahrrad und Anwohner frei“ gemeint sind?

2. Sieht die Verwaltung Moglichkeiten hier eine einheitlichere beziehungsweise eine verstand-
lichere Beschilderung zu installieren?

Zu1.und 2.

Die Straf’enverkehrsbehdrde hat den Sachverhalt tGiberpriift und wird die Beschilderung an-
passen.

Mainz, 26.09.2022

gez. Steinkriiger

Janina Steinkriiger
Beigeordnete



O 11.1

% Landeshauptstadt
Mainz

Beschlussvorlage fiir Ausschiisse

Drucksache Nr.
offentlich 1269/2022
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
61/68 01.09.2022
Beratungsfolge Gremium Zustandigkeit Datum Status
Ortsbeirat Mainz-Oberstadt Kenntnisnahme 06.09.2022 0]
Betreff:

Antrag 0861/2022 der Ortsbeiratsfraktion SPD Mainz-Oberstadt
hier: Fehlendes Wartehduschen an der Bushaltestelle ,,Obere Zahlbacher Strafie,,

Mainz,07.09.2022
gez. Steinkriiger

Janina Steinkriiger
Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat Mainz-Oberstadt nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.



Sachverhalt:

Bei der zuriickgebauten Wartehalle an der Bushaltestelle ,,Obere Zahlbacher Straf’e“ handelt es
sich um Eigentum der Firma DSM Stroer. Die Verwaltung hatte bereits zu einem friiheren Zeit-
punkt dargestellt, dass die vertraglichen Regelungen zwischen DSM Stroer und der Stadt Mainz
vorgesehen, neben einer Vielzahl anderer Haltestellen auch an dieser Stelle die Wartehalle aus-
zutauschen. Die hierzu erforderliche finale Abstimmung bzgl. des Wartehallenmodells hat sich
leider aufgrund der Beeintrachtigungen durch die Corona-Pandemie erheblich verzogert, soll aber
nun zeitnah abgeschlossen werden. Sobald dies erfolgt ist, wird angestrebt, die genannte Halte-
stelle als eine der ersten auf das neue Wartehallenmodell umzuriisten.

Die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH hat fiir die Ubergangszeit bis zur Errichtung einer neuen

Wartehalle durch die Firma DSM Stroer eine mobile Wartehalle zur Verfiigung gestellt. Diese wur-
de in Kalenderwoche 31 aufgestellt.

Seite 2 von 2



O 11.2

Landeshauptstadt

Beschlussvorlage fiir Ausschiisse Mainz
Drucksache Nr.

offentlich 1401/2022
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
61/68 11.10.2022
Beratungsfolge Gremium Zustdndigkeit Datum Status
Ortsbeirat Mainz-Oberstadt Kenntnisnahme 15.11.2022 o)
Betreff:

Sachstandsbericht Ortsbeirat Mainz-Oberstadt
hier: Busspur Langenbeckstrafie

Mainz, 21.10.2022
gez. Steinkriiger

Janina Steinkriiger
Beigeordnete

Beschlussvorschlag:
Der Ortsbeirat Mainz-Oberstadt nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.
Sachverhalt:

Die Verkehrsverwaltung hat auf Wunsch der Mainzer Mobilitat (MM) die Einrichtung einer Busspur
auf der Langenbeckstrafie vor der Kreuzung mit der Oberen Zahlbacher Straf3e gepriift. Ziel ist es
hierbei, Fahrzeitverluste, die haufiger durch Riickstauungen entstehen, zu verringern. Nach Que-
rung der Oberen Zahlbacher Strafie befindet sich bereits eine Busspur, die nach dem Abzweig
Stahlbergstrafie in eine Bushaltestelle miindet, sodass mit dem Anliegen der MM eine spiirbare
OPNV-Beschleunigung erzielt werden konnte.

Die derzeitige Planung kann aus der beigefiigten Planskizze (Anlage 1) entnommen werden.

Vor Beginn der Busspur wird der KFZ-Verkehr auf die derzeit mittlere und linke Fahrspur verzogen.
Die rechte Fahrspur dient zur Einordnung fiir Rechtsabbieger. Von einem kompletten Liicken-
schluss zwischen der Haltestellenposition ,,Universitatsmedizin“ A und ,,Obere Zahlbacher Stra-
3e“ rat die Verkehrsverwaltung ab. Rechtsabbiegende KFZ in Richtung der Universitdtsmedizin
miissten andernfalls zur Einordnung auf der Abbiegerspur auf kurzer Distanz die Busspur liber-
fahren. Daher beginnt die Busspur erst auf der Hohe der derzeit vorhandenen Abbiegerspur. Die
Moglichkeit einer Uberquerung der Busspur ist fiir KFZ, welche von der Ausfahrt der Universitats-
medizin in die Langenbeckstrafe einfahren, gegeben.



Fiir Radfahrende, die auf der IV-Fahrbahn der Langenbeckstrafie fahren, kann die Busspur zur
Mitbenutzung freigegeben werden. Es besteht aber auch weiterhin die Moglichkeit, den strafien-
begleitenden Gehweg (Radfahrer frei) zu nutzen.

Eine Beeinflussung der FuBgédngerschutzanlage (Signalisierte FuBgdngerquerung) an der Ein- und
Ausfahrt der Universitdtsmedizin ist vorhanden. Eine Optimierung ist mit der Erneuerung der Sig-
nalanlage im ndachsten Sanierungspaket vorhanden.

Der Ortsbeirat wird um Kenntnisnahme der Malnahme, deren Umsetzung im Frithjahr 2023 vor-
gesehen ist, gebeten.

Seite 2 von 2



Zeichenerklarung / Planung Landeshauptstadt Mainz
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2.4.14 Oberstadt O 12.1

Die in der Oberstadt zusatzlich notwendigen Betreuungspldtze sollen durch die Erweiterung bzw.
Umstrukturierung von stddtischen Kitas und den Bau von zwei Kindertagesstatten geschaffen werden.

Anzahl der Kinder

663 688 680 691 695

2021 2022 2023 2024 2025 2026

M 0-Jdhrige; (11 %) ™ 1-Jahrige (55 %) M 2-Jdhrige (100 %) = 3 - 6-Jahrige (100%)

Nach Altergruppen differenzierte Platzzahlen

728
643 650 682 682 682

2021 2022 2023 2024 2025 2026

M Platze fur 0-Jahrige in Kitaund TP ® Platze fur 1-Jahrige in Kita und TP
M Platze fur 2-Jahrige in Kitaund TP 1 Platze fir 3 - 6-Jahrige in Kita und TP

Altersgruppe Pldtze in Tagespflege
0-Jahrige 0
1-Jdhrige 11
2-Jahrige 7
3 — 6-Jdhrige 2
7-)ahrige und alter 1
BHE 0
Summe 21
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Versorgungsgrad in %

112%

105%
105%
100%
94%
85%
2021 2022 2023 2024 2025

==\ ersorgungsgrad 0-Jahrige =@=\/ersorgungsgrad 1-Jahrige
=—#—\/ersorgungsgrad 2-Jahrige =>&=\ersorgungsgrad 3 - 6-Jdhrige
== durchschnittlicher Versorgungsgrad

2026
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O 12.2

Beschlossene Antrége an die Verkehrskommission Ortsbeirat Mainz-Oberstadt

Stand 06.11.2022

Beschlussdatum Titel Antrag-Nr tat
6.9.22 Haltestelle "mkm" (ODP) 0932/2022
6.9.22 Freigabe der Busspur in der Strale ,,An der Philippsschanze” in 1228/2022
Fahrtrichtung Pariser StraRe fiir Radverkehr und mégliche
Kennzeichnung mit Rad-Piktogrammen (SPD)
5.7.22 Fahrradbiigel auf dem Gelande der Zitadelle (SPD) 0909/2022
31.5.22 Noch sicherer am Gautor! (GRUNE) 0771/2022
31.5.22 Radwegeverbindung Drususwall zwischen Ritterstrae und 0775/2022 | In der Verkehrskommission am
FreiligrathstraBe/WindmiihlenstraRe (FDP) 25.10.2022 hat die Verwaltung berichtet,
dass die Sanierung der FahrradstraRe
zwischen Drususwall und
WindmiihlenstraRe fiir 2022 vorgesehen
ist. Die MaBnahme wurde in der KW 44
umgesetzt. Der Antrag ist erledigt.
31.5.22 Geschwindigkeitskontrollen An der Philippsschanze {ODP) 0729/2022 | Mit Sachstandsbericht Obr 6.9.22 erledigt




O 12.3

% Landeshauptstadt
Mainz

Antwort zum Auszug aus der Niederschrift tiber die Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Oberstadt
am 31.05.2022

hier: Punkt 11 Mitteilungen und Verschiedenes

Weiterhin informiert Sie'den Ortsbeirat dariiber, dass die Haltestelle am Marienhospital so ver-
legt wurde, dass sie nicht mehr weit von der Haltestelle Jdgerstrafie entfernt ist. Dies stellt viele
Menschen vor das Problem, den Anschlussbus oder die Strafienbahn noch rechtzeitig zu errei-
chen, da die Wege weiter sind. Auch der kurze Weg zum Krankenhaus ist nicht mehr gegeben.
Man bittet die Verwaltung zu priifen, ob es nicht méglich ist, die Bushaltestelle vor den Bau-
zaun zu verlegen.

Die Verkehrsverwaltung hat den Vorschlag der Verlegung der Ersatzhaltestelle ,,Marienhospi-
tal“ tiberpriift. Eine Verlegung der Haltestelle vor den Bauzaun ist wegen des fehlenden Auf-
stellbereichs fiir Fahrgdste nicht moglich. Die ndchste Positionierungsmdglichkeit in Richtung
Pariser Strafle wire erst kurz vor der FreiligrathstraBe maoglich, sodass dann hier der Abstand
zur bestehenden Haltestelle ,,An der Philippsschanze® zu gering wiirde.

Vor dem Hintergrund, dass am bestehenden Interimsstandort auch eine Signalquerung einge-
richtet ist, beabsichtigt die Verwaltung keine Anderung der bestehenden Situation.

S 2

{

|

Mainz,

A~ LY

/ !

Janina Steinkriiger
Beigeordnete



O 124
I;:iﬂt:shauptstadt

Beschlussvorlage
Drucksache Nr.
offentlich 1385/2022
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
61/612404/3 14.10.2022

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 21. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 25.10.2022

Beratungsfolge Gremium Zustiandigkeit Datum Status
Ausschuss fiir Umwelt, Grin und Energie Kenntnisnahme 09.11.2022 @)
Bau- und Sanierungsausschuss Kenntnisnahme 17.11.2022 0O
Stadtrat Kenntnisnahme 30.11.2022 )
Betreff:

Landesgartenschau Rheinland-Pfalz 2027

hier: Weiterentwicklung der Projektideen aus der Bewerbung zur Landesgartenschau 2027

Dem Oberburgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 14.10.2022

gez.
Marianne Grosse
Beigeordnete

gez.
Janina Steinkriiger
Beigeordnete

Mainz, 29.10.2022

gez.
Gunter Beck
Burgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Stadtvorstand, der Ausschuss fiir Umwelt, Griin und Energie, der Bau- und Sanie-
rungsausschuss und der Stadtrat nechmen die von der Verwaltung erstellte Projektliste zur

Kenntnis.



1. Anlass

Die Landeshauptstadt Mainz hatte sich zur Ausrichtung der Landesgartenschau Rheinland-
Pfalz 2027 beworben.

Die Ausarbeitung des Bewerbungskonzepts war durch eine prozess- und dialogorientierte Vorge-
hensweise geprigt. Die frihzeitige Integration von mehreren Fachressorts der Stadtverwaltung,
Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Biirgerschaft in den Prozess der Konzeptent-
wicklung sorgte fiir eine kontinuierliche Rickkoppelung von Zwischenergebnissen. Im Zentrum
dieses Stadtdialogs standen folgende, inhaltlich aufeinander aufbauende Veranstaltungen:

o Werkstattgesprach, 27.01.2021
e Birgerbeteiligung, 24.02.2021

e Werkstattgesprich, 04.05.2021
e Birgerinformation, 19.05.2021

Im Laufe dieses Planungs- und Beteiligungsprozesses kristallisierten sich vier Handlungsfel-
der der Stadtentwicklung heraus, die fir die Landeshauptstadt entscheidende Impulse liefern
sollten:

e Erneuerung wichtiger Stadtriume

e Forderung des Klimaschutzes und der Klimaresilienz der Stadt

e Schaffung von mehr Grunflichen und Begriinung

e Profilierung des baukulturellen Erbes - Herausstellung der Besonderheiten von Mainz

Im Zuge einer Machbarkeitsstudie wurden die Entwicklungsintentionen der Stadt beleuchtet,
aus denen die langfristigen Ziele und dauerhaften Effekte einer moglichen Gartenschau fiir
die Stadtentwicklung abgeleitet wurden. Darauf aufbauend wurden Flichenkulissen einer
Gartenschau entwickelt und bewertet. Im Ergebnis sollte die Machbarkeitsstudie eine nach-
haltige Handlungsstrategie liefern, die mit den gesamtstidtischen Entwicklungsperspektiven
korrespondiert und auch ohne die Durchfithrung einer Gartenschau umgesetzt werden kann.

Nachdem der Zuschlag zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 an Neustadt a.d.W.
erteilt wurde, sollen nun die Projektideen gesichtet, priorisiert und wenn méglich weiterver-
folgt werden.

2. Vorgehensweise - Machbarkeitspriifung
Zentraler Ansatz der Konzeption und Projektauswahl war, die Gartenschau nicht allein zur Ent-
wicklung eines Gartenschaugelindes zu nutzen, sondern iiber das Stadtgebiet verteilt eine Reihe

von Projekten umzusetzen. Als ,,Initiative Mainz 2027 sollte die Gartenschau einen starken Im-
puls zur Umsetzung des langfristigen Entwicklungsszenarios ,,Mainz 2030 liefern.
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3. Ergebnis

Folgende Projekte aus der ,,Initiative Mainz 2027 und ,,Mainz 2030 wurden unter Berticksichti-
gung des zur Verfigung stehenden Personals, der bereits beauftragten Projekte und Zustindigkei-
ten und einem voraussichtlichen finanziellen Aufwand geprift und sollen zukiinftig umgesetzt
werden:

67 — Grun- und Umweltamt

Volkspark

Die freiraumplanerische Uberarbeitung des Volksparks ist eines der zentralen Vorhaben aus dem
Projektreigen der Landesgartenschau gewesen. Das Erfordernis der umfassenden aber behutsa-
men Sanierung und damit einhergehend der Aktualisierung des Nutzungs- und Aufenthaltsange-
bots im Hinblick auf zeitgemiB3e Naherholungsanspriiche besteht fort. Um eine bestmégliche Lo6-
sung fur den Umgang mit dem Bestand und die Aufwertung durch erginzende Angebote zu
schatfen soll ein freiraumplanerischer Wettbewerb fiir Landschaftsarchitekten durchgefihrt wer-
den. Der obligatorische planungsvorbereitende und —begleitende Partizipationsprozess ist parallel
durchzufihren.

Vorbereitende Arbeiten zur Klarung der grundsatzlichen Rahmenbedingungen und die Beschluss-
tassung sollten nach Moglichkeit bereits in den kommenden 2 bis 3 Jahren erfolgen. Die Pla-
nungs- und Bauphase einschlief3lich begleitender Partizipationsprozesse kann dann im darauffol-
genden Doppelhaushalt 2025/2026 bzw. 2027/2028 begonnen werden.

Stadtpark

Der Stadtpark ist derzeit Gegenstand einer gartendenkmalpflegerischen Untersuchung. Durch die
Auftragnehmer:innen wird voraussichtlich bis Mitte 2023 ein umfassendes Parkpflegewerk erarbei-
tet, das Auskunft iber die Entwicklungsgeschichte und den heutigen Zustand des Stadtparks gibt,
Entwicklungsziele formuliert sowie die zur Zielerreichung erforderlichen Ma3nahmen aufzeigt.
Auf dieser Grundlage sollen in den kommenden Jahren sukzessive Teilprojekte zur langfristigen
denkmalgerechten Sicherung und Fortentwicklung der Anlage geplant und umgesetzt werden.

Wallanlagen

Das Parkpflegewerk fiir die Wallanlagen ist in einem ersten Bauabschnitt zur Sanierung und Auf-
wertung zwischen Jagerstrale und Freiligrathstral3e (Staudengarten, Gymnastikwiese, Immergri-
ner Garten) bereits umgesetzt worden. Planungsleistungen zur Bearbeitung der weiteren, sich
westlich anschlieBenden Abschnitte bis zum Fichteplatz sollen voraussichtlich in 2023 vergeben
werden.

Alter Friedhof Weisenau
Die Rickiibertragung etwa der Hilfte der Friedhofsfliche vom Wirtschaftsbetrieb an das Griin-
und Umweltamt erfolgt voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022. Derzeit ist geplant, in 2023/

2024 den Planungsprozess fir die Umgestaltung zu beginnen. Planungsmittel hierfiir sind im
Entwutf des Doppelhaushaltes 2023/2024 vorgesehen.
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61 — Stadtplanungsamt

Zitadelle

Die Zitadelle stellt baulich und funktional einen wichtigen Standort in und fiir die Landes-
hauptstadt Mainz dar. Als Festungsanlage ist sie Wahrzeichen und Tourismusattraktion, Er-
lebnis- und Erholungsort, Arbeits-, Veranstaltungs- und Kulturstitte, stets begleitet von
denkmal-, natur- und artenschutzrechtlichen Belangen.

Um dieser Funktion auch in gestalterischer Hinsicht gerecht zu werden, wurde die Zitadelle
als ein wesentlicher Entwicklungsraum im Rahmen der Bewerbung der LLandeshauptstadt
Mainz fiir die Landesgartenschau Rheinland-Pfalz 2027 definiert. So stand im Zentrum der
Gartenschauinitiative fiir den Baustein Zitadelle die Neugestaltung des Innenraums mit einer
Reduzierung und Zusammenfassung der Parkplatznutzung mit dem Ziel, die freiwerdenden
Flichen einer qualitativ wertvollen Gestaltung und nachhaltigen Nutzung zuzufiihren. Die-
ser konzeptionelle Ansatz soll nunmehr auch ohne Ausrichtung der Landesgartenschau wei-
terverfolgt und planerisch umgesetzt werden.

Im Hinblick auf die vielfaltigen, bereits heute ansassigen Nutzungen, fachlichen Belange so-
wie die unterschiedlichen funktionalen Anspriiche ist bei der beabsichtigten Neugestaltung
eine Vorkoordinierung und Beteiligung aller Akteure wesentlicher Bestandteil des Planungs-
prozesses. Dieser Prozess wurde bereits verwaltungsintern begonnen. Das Ergebnis soll in
einer Rahmenplanung fiir die Neugestaltung des Innenbereichs der Zitadelle miinden und
die Grundlage fir die nachfolgende Auslobung eines Freianlagenwettbewerbs bilden.

Forum Regierungsviertel

Nach 2009 wird das Forum Regierungsviertel Mainz / Rheinland-Pfalz 2023 neu gegriindet. Das
Forum soll als umfassende C)ffentlichkeitsbeteﬂigmg eines Stadtentwicklungsprojekts im Vorfeld
eines Freianlagenwettbewerbs entwickelt werden.

Das Stadtentwicklungskonzept soll konkrete Mallnahmen umfassen, die dem Regierungsviertel
eine eigene Identitit verleihen und den 6ffentlichen Raum aufwerten. Dabei soll die Klimaresilienz
der Landeshauptstadt gestirkt und die Biodiversitit ethoht werden. Die Ma3nahmen sollen dem
drohenden Klimawandel entgegenwirken.

Das Forum soll in drei Sitzungen zusammentreffen. Der Prozess wird von einer Lenkungsgruppe
gesteuert und unterstiitzt, und kann aus Vertreter:innen der Stadtverwaltung, der Landtagsverwal-
tung, der Staatskanzlei, des Finanzministeriums und der Architektenkammer RLP bestehen.
Aktuell befindet sich das Verfahren in der Planungsphase. Das Forum selbst wird im Frihjahr
2023 starten.

Aufwertung der Bahnunterfithrung Salvatorstral3e

Die Bahnunterfiihrung SalvatorstraBe stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Gringirtel /
Oberstadt und dem neuen Lindenschmit Forum / Leibniz Forschungsinstitut fiir Archidologie dat.
Die bisher fir Fuliginger:innen geeignete Unterfithrung wurde aktuell auch fiir Radfahrer:innen
nutzbar gemacht. Die Innenbeleuchtung wurde verbessert, eine Grundreinigung durch die Deut-
sche Bahn AG durchgefiihrt. Ein Graffitischutz soll zeitnah aufgebracht werden. Geplant ist eine
Offnung, sobald die neu geschaffene Freifliche Richtung OPNV-Haltestelle an der RheinstraB3e
zuganglich ist.
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Fortschreibung IEK:

Seit seiner Aufstellung im Jahr 2015 hat sich das IEK Innenstadt als das strategische Entwick-
lungskonzept fir die Mainzer Innenstadt etabliert. Dennoch sind nach 7 Jahren IEK neue Impul-
se fiir die weitere Entwicklung der Stadt wichtig und somit eine Uberpriifung und Fortschreibung
notwendig. Vor allen Dingen der Beschluss des Stadtrates zum Klimanotstand 2019 mit dem Ziel
der Klimaneutralitit bis zum Jahr 2035 misst verstairkten Anstrengungen zum Klimaschutz aber
auch der Klimaanpassung — insbesondere in Bezug auf Freiraume und Aufenthaltsqualitit — eine
immer hohere Bedeutung zu. Erste Ansitze hierzu wurden in der Bewerbung der Stadt Mainz zur
Landesgartenschau 2027 bereits entwickelt. Diese konnten aufgegriffen und zu einer planerischen
Konzeption mit dem Ziel einer ziigigen Umsetzung fortgefiihrt werden. Um auch weiterhin die
Innenstadtentwicklung ganzheitlich im Blick zu behalten sowie mittel- und langfristige Verinde-
rungen frithzeitig berticksichtigen zu kénnen, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 21.09.2022 eine
Fortschreibung des IEK Innenstadt beschlossen.

Briicke Stadtpark - Winterhafen

Die Fuf3- und Radwegeverbindung zwischen Stadtpark und Winterhafen soll barrierefrei zukiinfti-
gen Belastungen durch erhohte Fu3gangerzahlen und Radfahrende erneuert werden. Denkbar ist
ein neues Briickenbauwerk, dass vom Stadtpark kommend tber die Trasse der Deutschen Bahn
und Weisenauer Stral3e zwischen Winterhafen und Studbriicke miindet.

Dem besonderen Standort gerecht werdend soll im Rahmen eines Wettbewerbs die funktional
und architektonisch beste Losung gefunden werden.

69 — Gebaudewirtschaft

Wettbewerb Romisches Theater

Die Stadt mochte als Eigentiimerin den Standort weiterentwickeln, um die ehemalige Dimension
und Ausstrahlung dieses Ortes erlebbarer zu machen. In Anbetracht der engen Platzverhiltnisse
und der sensiblen Fundstelle ist dies eine grof3e Herausforderung, die kreative Losungsansitze
erfordert.

2018 wurde eine Expertenkommission zum weiteren Vorgehen bei der Konservierung eingesetzt.
Zur Vorbereitung eines Realisierungswettbewerbs zum kinftigen Priasentations- und Nutzungs-
konzept des Ortes wird seit 2019 ein mehrstufiges Partizipationsverfahren durchgefiithrt. Parallel
werden kontinuierlich Konservierungsarbeiten und vorbereitende Untersuchungen folgen, um die
freigelegten baulichen Uberreste zu sichern und weitere Grundlagen fiir die Planung zu schaffen.
Im September 2021 wurde kurzfristig ein Info-Container am Theater eréffnet, der als temporires
Besucherzentrum dient und das Romische Theater, den Drususstein und die Zitadelle in einer
kleinen Ausstellung vorstellt.

Das Theater ist bereits fiir Fihrungen der Initiative Romisches Mainz e.V. (IRM) 6ffentlich zu-
ginglich. Dartiber hinaus soll der untere Teil des Theaters fiir Veranstaltungen nutzbar gemacht
werden. Um die urspriingliche Dimension des Zuschauerraums zu veranschaulichen, wurde in
einem Teilbereich eine stilisierte Drahtkulisse in Verbindung mit einem Beleuchtungskonzept um-
gesetzt.
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4. Weitere Projekte

"  Begriinung und kulturelle Nutzung Dachgeschoss Parkhaus Cinestar

* Entsiegelung und Begriinung Parkplatz und Umfeld Holzturm

* Entsiegelung und Begriinung Parkplatz Heugasse

" Neugestaltung und Aufwertung Rheinufer in Bauabschnitten

" Briicke Salvatorstrale (Ful3- und Radwegeverbindung innerhalb des Griingiirtels)
5. Weitere Vorgehensweise
Im weiteren Verfahren sollen alle o.g. Projekte und Projektideen durch die zustindigen
Fachimter weiterentwickelt werden. Hierzu werden wie tiblich fiir jedes Projekt eigenstindi-
ge Beschlussvorlagen zur Beratung vorgelegt.

6. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Im bisherigen Verfahren wurden keine geschlechtsspezifischen Folgen aufgeftihrt.
7. Kosten und Finanzierung

Die Kosten der einzelnen MaB3nahmen und Projekte werden zur gegebenen Zeit durch die jeweili-
gen Fachimter ermittelt und im Haushalt angemeldet.
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O 13

Stadtteilmittel und Stadtteilkulturmittel Mainz-Oberstadt 2022
Beschlussvorlage fiir die Sitzung des Ortsbeirats Mainz-Oberstadt am

Far den Ortsbezirk Mainz-Oberstadt stehen im Haushaltsjahr 2019 1.944,07 € Stadtteilmittel und
einmalig 1797,62 € zusétzlich zur Verfligung. Uber die Verteilung entscheidet der Ortsbeirat.

Der Ortsbeirat beschliet die Stadtteilmittel und Stadtteilkulturmittel im Jahr 2022 wie folgt zu
vergeben:

Stadtteilmittel 2022

Institution Zweck Betrag

Stiftung juvente Tischtennisplatte und weitere 950,00 €
Einrichtung Berliner Treff
Férderverein AWO Seniorenheim = Ausstattung Begegnungsraum 994,07 €
Am Rosengarten
1944,07 €
Stadtteilkulturmittel 2022

Institution Zweck Betrag
Initiative Zitadelle Mainz Zitadellenfest 600,00 €
Verddelsverein Verddelsfest Schlesisches Viertel 600,00 €
Ketteler Bauverein Sommerfest Ketteler-Siedlung 597,62 €
1797,62 €

Mainz, 4. November 2022

Gez.

Daniel Kébler
Ortsvorsteher



	Sitzungsdokumente
	Einladung - öffentlich

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1 Bebauungsplanverfahren "O 73"
	Beschlussvorlage  1256/2022
	Bplan O73 A  1256/2022

	TOP Ö  2 Veränderungssperre "O 73-VS"
	Beschlussvorlage  1398/2022
	Satzung O73-VS  1398/2022

	TOP Ö  4 Thaddäusheim (ÖDP)
	Anfrage 1528/2022  1528/2022

	TOP Ö  5 Müll und Entsorgungsproblem entlang der Buslinie Mainz/Oberstadt (ÖDP)
	Anfrage 1529/2022  1529/2022

	TOP Ö  6 Sachstand Baumfällungen (ÖDP)
	Anfrage 1530/2022  1530/2022

	TOP Ö  7 Biotechnologie Standort Mainz (ÖDP)
	Anfrage 1531/2022  1531/2022

	TOP Ö  8 Nutzung des Parkhauses in der General-Oberst-Beck Straße (FDP)
	Anfrage 1532/2022  1532/2022

	TOP Ö  9 Ladesäulen in der Oberstadt (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN)
	Anfrage 1552/2022  1552/2022

	TOP Ö  10.1 Provisorischer Zebrastreifen in der Carl-Benz-Straße nähe Ecke Gottlieb-Daimler-Straße (SPD)
	Antwort auf Anfrage (Ortsbeiräte)  0862/2022

	TOP Ö  10.2 Milchpfad (ÖDP)
	Antwort auf Anfrage (Ortsbeiräte)  0931/2022

	TOP Ö  11.1 Antrag 0861/2022 der Ortsbeiratsfraktion SPD Mainz-Oberstadt
	Beschlussvorlage (Ausschüsse)  1269/2022

	TOP Ö  11.2 Sachstandsbericht Ortsbeirat Mainz-Oberstadt
	Beschlussvorlage (Ausschüsse)  1401/2022
	Langenbeckstraße Busspur_Anlage1  1401/2022

	TOP Ö  12.1 Kindertagesstättenbedarfsplan 2022 für die Oberstadt
	Kindertagesstaettenbedarfsplan-Landeshauptstadt-Mainz-2022  

	TOP Ö  12.2 Bericht der Verkehrskommission / AK Verkehr
	Anträge Verkehrskommission  

	TOP Ö  12.3 Verlegung der Haltestelle am Marienhospital
	Antwort der Verwaltung (Haltestelle Marienhospital)  

	TOP Ö  12.4 Landesgartenschau
	Landesgartenschau  

	TOP Ö  13 Stadtteilmittel und Kulturmittel
	Stadtteilmittel  2022  



